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Der AG und AN Teil wird nachversichert. Es ist falsch, dass nur der AN-Teil nachversichert wird.
Wäre schön, wenn die Leute nicht immer wieder falsche Informationen verbreiten.

Siehe Seite 3: https://www.finanzverwaltung.nrw.de/sites/default/…ersicherung.pdf

Altersgeld gibt es in NRW nicht - zumindest bisher. In einem Fall hat aber ein ehemaliger
Lehrer, der in NRW verbeamtet war und gekündigt hat, das Altersgeld einklagen können. Er hat
bis zur Rente als Lehrer in AT gearbeitet. Die Pflicht zur Zahlung des Altersgeldes folgte aus der
EU-Freizügigkeit. In welchen Fällen das Altersgeld nun wirklich einklagbar ist, weiß wohl keiner
so genau. Deshalb wäre es auch gut und sinnvoll, dass alle Bundesländer eigene vernünftige
Regelungen schaffen.

Siehe z. B.: https://dombert.de/entlassenen-be…ene-pension-zu/
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https://www.lehrerforen.de/thread/68392-absch%C3%A4tzung-risiken-antrag-auf-
entlassung/?postID=896536#post896536
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